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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.04.1995 

Geschäftszahl 

95/13/0071 

Rechtssatz 

Verbindet der Gesetzgeber nach der Methode der rechtlichen (formalen) Anknüpfung abgabenrechtliche Folgen 
unmittelbar mit Kategorien und Institutionen anderer Rechtsgebiete, so übernimmt er auch den 
Bedeutungsinhalt, der den Begriffen in der Heimatdisziplin zukommt (Hinweis E 3.6.1993, 92/16/0174). 


